
Finanzamt Alsfeld-Lauterbach 
Steuernummer 01 250 5404 5 

Alsfeld, 24.01.2022 

Anschrift: In der Rambach 1 !', 36304 Alsfeld 
Telefon: (06631) 790-732 
Auskunft erteilt: Frau Staubach Zimmer-Nr.: 1.30 

Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverbamt Alsfeld e. V. 
z. Hd. des Vorstandes 
Altenburger Strasse 56B 
36304 Alsfeld 

Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO 
über die gesonderte Feststellung 
der Einhaltung der satzungsmäßi­ 
gen Voraussetzungen nach den §§ 
51, 59, 60 und 61 AO 

1 Zutreffendes ist ~ angekreuzt 

Feststellung 
Die Satzung der 181 vorgenannten Körperschaft D Körperschaft 
(Bezeichnung der Körperschaft) 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Alsfeld e. V. 

in der Fassung vom 27.05.1951 (zuletzt geändert am 08.10.2021) erfüllt die satzungsmäßigen 
(TT.MM.JJJJ) (TT.MM.JJJJ) 

Voraussetzungen nach den§§ 51, 59, 60 und 61 AO. 

Hinweise zur Feststellung 
Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für die Anerkennung der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernis­ 
sen entspricht, ist mit dieser Feststellung nicht verbunden. 

Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und der Steuerpflichtigen, die Zuwendungen in Form von 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Körperschaft erbringen (§ 60a Abs. 1 Satz 2 AO). Die Bindungswirkung dieser Feststellung entfällt ab 
dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht, aufgehoben oder geändert werden (§ 60a Abs. 3 AO). Tritt bei 
den für die Feststellung erheblichen Verhältnissen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhält­ 
nisse aufzuheben (§ 60a Abs. 4 AO). 

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tatsächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprü­ 
fung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche und 
unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen. 

Dies muss durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensüber­ 
sicht mit.Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO). Über die Steuervergünstigungen nach den 
einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden. 

In jedem Falle ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält, der kein Zweckbetrieb 
ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gegeben ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der Steuerbefreiung 
von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht grundsätzlich nicht berührt. 

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf Kirchensteuer einzubehalten und an das Finanzamt abzufüh­ 
ren. 

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende.Feststellung. 

Hinweis zur Steuerbegünstigung, zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen und/oder zum Kapitaler- 
tragsteuerabzug · 
Hinsichtlich der Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug, der Steuerbegünstigung und/oder der Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen 
wird auf den letzten gültigen Freistellungsbescheid bzw. die Anlage zum letzten gültigen Körperschaftsteuerbescheid verwiesen. 

Begründung und Nebenbestimmung 

Abkürzungen: AO=Abgabenordnung, BStBl=Bundessteuerblatt, EStG=Einkommensteuergesetz, EStDV=Einkommensteuer­ 
Durchführun sverordnun , GewStG=Gewerbesteuer esetz, KStG=Kö erschaftsteuer esetz 

Gern 9 - Feststellung der satzungsgemäßen Voraussetzungen für Bestandskörperschaften - März 2020 - bitte wenden - 
Nachd,ruck nur mit .vorheriger Genehmigung der Landesfinanzbehörde gestattet. 



~ 2 - 

Datenschutzhinweis 
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz­ 
Grundverordnung sowie ·über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanz­ 
verwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem 
Finanzamt. · 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, 
soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einernzulässigen Einspruch) eine 
zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechts­ 
behelfsverfahrens. 

Der Einspruch ist bei dem oben genannten Finanzamt. schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu 
erklären. · 

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben 
worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem ·dritten Tag 
nach· Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsur­ 
kunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung. 
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Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Alsfeld e. V. 
z. Hd. des Vorstandes 
Altenburger Strasse 56B 
36304 Alsfeld 

Bearbeiter/in 

Zimmer 

Telefon 

Fax 

Dienstgebäude 

Ihr Zeichen · 

Ihre Nachricht 

Frau Staubach 

1.30 

(06631) 790- 732 

(06631) 790- I 0 1 

Am Alten Südbahnhof 1, 36341 Lauterbach 
(Hessen) 

29.12.2021 

Datum 24.01.2022 

Gesonderte Feststellung über die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den 
§§ 51, 59, 60 und 61 Abgabenordnung (AO) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei übersende ich die gesonderte Feststellung, wonach die vorliegende Satzung Ihrer Körperschaft 
die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den§§ 51, 59, 60 und 61 AO erfüllt. 

Mit freundlichen Grüßen 

~0.---~ L(}-... 
Staubach 

Bitte geben Sie stets die Steuernummer oder das Geschäftszeichen an. Sie erleichtern damit sich und uns die Arbeit. Vielen Dank. 
Für die elektronische Kontaktaufnahme steht Ihnen ELSTER Ihr Online-Finanzamt unter www.elster.de zur Verfügung. 

Servicezeiten 
der Servicestelle: 

Anschrift: 

Bankverbindungen: 

ililiil Finanzamt 

Telefonisch montags bis freitags 08:00-18:00 Uhr, persönliche Vorsprache nur nach vorheriger Terminvereinbarung. 
~Inder Rambach 11 · 36304 Alsfeld · Telefon (0 66 31) 7 90-0 · Telefax (0 66 31) 7 90-5 55 
E-Mail: pbststelle@FA-AL.Hessen.de · Internet: www.finanzamt-alsfeld-lauterbach.de 
Finanzkasse: Finanzamt Schwalm-Eder, Georgengasse 3-5, 34560 Fritzlar; LB Hessen-Thüringen, BIC HELADEFFXXX, 
IBAN DE34 5005 0000 0001 0003 30 · DT BBK Fil Frankfurt, BIC MARKDEF1500, IBAN DE06 5000 0000 0050 0015 22 · 
Gläubiger-ID DE31ZZZ00000076720 . 


